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ANSCHLUSSVERTRAG* 
Vertrag zum Anschluss und Betrieb einer Erzeugungsanlage  
am Niederspannungsnetz 
Photovoltaikanlage 

 
Vertrags-Nr. 2023ILS001 

 
 
 
Vertrag zwischen den Vertragsparteien: 
 
 

Firma/ Name 
Straße Nr. 
PLZ Rostock 
 
 
– nachstehend „Anlagenbetreiber“ genannt – 

 
und 
 

Stadtwerke Rostock 
Netzgesellschaft mbH 
Schmarler Damm 5 
18069 Rostock 
 
Handelsregister:  Amtsgericht Rostock, 
   HRB 10473 
 
– nachstehend „SWR NG“ genannt – 

 
 
–gemeinsam nachstehend „Vertragspartner“ genannt – 
 
 
Für das Objekt: 
 
Straße Nr.    Anschlussnummer:  
PLZ Rostock 

 
 
 
 
*Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument das generische Maskulinum verwendet. Eine Benachteiligung im Sinne von  
  § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG, gleich welcher Art, ist damit nicht beabsichtigt. 
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1. Vertragsgegenstand 
 
1.1 Dieser Vertrag regelt auf der Grundlage des Energiewirtschaftgesetzes (EnWG) sowie des 

Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) den Anschluss der Photovoltaik-
anlage (PV-Anlage) des Anlagenbetreibers an das Verteilungsnetz der SWR NG sowie die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten anlässlich der Nutzung des Netzanschlusses zum Zwe-
cke der Einspeisung der in der PV-Anlage erzeugten elektrischer Energie in das Netz der 
SWR NG. 

 
1.2 Dieser Vertrag regelt nicht die Herstellung und Nutzung des Netzanschlusses zur Ent-

nahme elektrischer Energie, die Nutzung des Netzes und auch nicht die Belieferung einer 
Verbrauchsstelle des Anlagenbetreibers mit elektrischer Energie. 

 
 
2. Anschluss der PV-Anlage 
 
2.1 Der Anschluss der PV-Anlage erfolgt über einen für das Objekt bestehenden, als Netzver-

knüpfungspunkt technisch geeigneten Netzanschluss. Einzelheiten zu diesem Netzan-
schluss, einschließlich der Eigentumsgrenze  sind in einem Netzanschlussvertrag zwischen 
der SWR NG und dem Anschlussnehmer geregelt.  

 
2.2 Ist der Anlagenbetreiber nicht zugleich Anschlussnehmer, ist er verpflichtet, vor der Inbe-

triebsetzung der PV-Anlage die Zustimmung des Anschlussnehmers zu ihrem Anschluss 
nachzuweisen.  

 
2.3 Der Anschluss der PV-Anlage muss den im Einzelfall notwendigen technischen Anforde-

rungen der SWR NG und § 49 EnWG entsprechen.  
 
 
3. Technische Daten zur Anschlussnutzung 
 
3.1 Maximale Anlagenscheinleistung:       kVA 
 
3.2 Spannungsebene Netzanschluss: Niederspannung (0,4 kV) 
 
3.3 Spannungsebene Messung: Niederspannung (0,4 kV) 
 
3.4 Weitere Daten sind in der Anlage 1 zu diesem Vertrag zusammengefasst. 
 
 
4. Betrieb der PV-Anlage 
 
4.1 Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, seine PV-Anlage ohne störende Rückwirkungen auf 

das Netz und die Anlagen der SWR NG oder Dritten zu betreiben. Er stellt durch geeignete 
Maßnahmen sicher, dass die unter Ziff. 3.1 genannte maximale Anlagenscheinleistung 
nicht überschritten wird. 

 
4.2 Für den Betrieb der PV-Anlage am Netz der SWR NG verpflichtet sich der Anlagenbetrei-

ber die allgemein anerkannten technischen Bestimmungen, die jeweils aktuellen Bestim-
mungen und Normen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker sowie insbesondere fol-
gende Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung zu beachten: 
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- „Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz“ (VDE-AR-N 4105) 

- „Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen“ (VDEW 2007) 

- „Technische Anschlussbedingungen“ (TAB NS Nord) 

 
4.3 Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, Änderungen seiner Anlage, insbesondere eine Leis-

tungserhöhung oder sonstige Maßnahmen, die Auswirkungen auf den störungsfreien Paral-
lelbetrieb haben können, unverzüglich der SWR NG in Textform mitzuteilen und vor der 
Ausführung deren Zustimmung einzuholen. 

 
 
5. Messeinrichtung, Messung und Abrechnung 
 
5.1 Die notwendigen Messeinrichtungen zur Messung der mit der PV-Anlage erzeugten und in 

das Netz der SWR NG eingespeisten elektrischen Energie werden von der SWR NG auf 
Kosten des Anlagenbetreibers eingebaut, wenn nicht der Anlagenbetreiber erklärt, die In-
stallation der Messeinrichtungen auf seine Kosten von einem anderen Messstellenbetreiber 
vornehmen zu lassen. Die von der SWR NG eingebauten Messeinrichtungen verbleiben in 
deren Eigentum. Die Messung obliegt dem Messstellenbetreiber (MSB). 

 
5.2 Soweit Messeinrichtungen von der SWR NG eingebaut und betrieben werden, zahlt der An-

lagenbetreiber an die SWR NG hierfür ein Entgelt nach Maßgabe des auf ihrer Internetseite 
veröffentlichten, jeweils gültigen Preisblattes. 

 
5.3 Die Abrechnung und Vergütung der eingespeisten elektrischen Energie erfolgt durch die 

SWRNG mittels Gutschriftverfahren. Die dazu notwendigen Daten sind in Anlage 2 zu die-
sem Vertrag zu ergänzen. Die Auszahlung der vollständigen Vergütung steht unter dem 
Vorbehalt der Meldung von Standort und installierter Leistung an die BNetzA und der Über-
gabe einer Kopie der Registrierungsbestätigung an die SWR NG. 

 
5.4 Die Ablesung erfolgt zusätzlich einmal jährlich zum 31.12. durch den Anlagenbetreiber. So-

weit der SWR NG die Messung obliegt, kann sie die Messeinrichtungen selbst ablesen o-
der aber verlangen, dass diese vom Anlagenbetreiber abgelesen werden. Die Zählerstände 
sind bis zum 7. Werktag des Folgejahres an die SWR NG zu übergeben. Die Form der Da-
tenübermittlung wird durch die SWR NG vorgegeben und auf deren Internetseite veröffent-
licht. 

 
5.5 Jede Vertragspartei kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 

Eichbehörde oder eine stattlich anerkennte Prüfstelle im Sinne von § 2 Abs. 4 des Eichge-
setzes verlangen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Eigentümer der Messeinrichtung zu 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
demjenigen, der die Prüfung veranlasst hat.  
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6. Vertragslaufzeit und -kündigung 
 
6.1 Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. 
 
6.2 Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats ge-

kündigt werden. Der Vertrag kann von der SWR NG jedoch nur gekündigt werden, soweit 
eine Pflicht zum Anschluss der PV-Anlage nicht oder nicht mehr besteht oder gleichzeitig 
mit der Kündigung der Abschluss eines neuen Anschlussvertrages angeboten wird, der den 
Anforderungen des EEG, des EnWG und anderer Rechtsvorschriften entspricht.  

 
6.3 Die Kündigung bedarf der Textform. 
 
 
7. Sonstige Vereinbarungen 
 
7.1 Der Anlagenbetreiber hat nach rechtzeitiger vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 

Ausweis versehenen Mitarbeiter bzw. Beauftragten der SWR NG den Zutritt zum Grund-
stück und zu den Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Ein-
richtungen der Anlage des Anlagenbetreibers oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag, insbesondere zur Ablesung und zur Überprüfung der Mess-
einrichtungen, erforderlich ist.  

 
7.2 Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die 

als Anlage 3 beigefügten §§ 5 – 9, 12, 13 Abs. 1 – 3, 14 – 22 sowie 24 – 27 der „Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – 
NAV)“ vom 1. November 2006, zuletzt geändert am 03.09.2010, entsprechend.  

 
7.3 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses 

Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung oder Änderung des 
Schriftformerfordernisses. 

 
7.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein  

oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die 
Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die unwirksame oder undurchführbare Bestim-
mung durch eine ihre im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe kommende, wirksame 
und durchführbare Bestimmung zu ersetzen. 

 
7.5 Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des jeweils anderen Ver-

tragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht verweigert 
werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des eintretenden Drit-
ten gewährleistet ist. Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge, der Rechtsnachfolge nach dem 
Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fällen der rechtlichen Entflechtung des Netzbe-
triebs nach § 7 EnWG, gehen die Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung 
über. 

 
7.6 Der Anlagenbetreiber erhält das Vertragsoriginal. Die SWR NG erstellt nach Unterschrifts-

leistung beider Vertragspartner ein elektronisches Exemplar (PDF-Datei) für ihre Stammda-
tenverwaltung. 
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8. Datenschutz 
 
8.1 Für die Vertragspartner gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
8.2 Die SWR NG ist berechtigt, die für die ordnungsgemäße Erfüllung dieses Vertrages not-

wendigen Daten nach Maßgabe des BDSG zu erheben, zu verarbeiten, zu nutzen und Drit-
ten in dem Umfang, in dem dies erforderlich ist, zugänglich zu machen. 

 
 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
Anlagen 
 
Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:  
 

Anlage 1: Datenblatt für eine Erzeugungsanlage  

Anlage 2: Konto- und Steuerdaten zur Erstellung der Gutschrift für Ihre Einspeisung 

Anlage 3: Auszug NAV



 

 



 

 
 


